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Gemeinde Morschqch, Zonenplonergönzung Stondseilbohn Sloos

IV. ZONENVORSCHRIFTEN

Art.66

Zoneneinleilung

I Dos Gemeindegebiet wird in folgende Zonen mil nochstehenden Emp-
findlichkeitsstufen gem. Art. 43 der Lörmschutzverordnung des Bundes vom
15. Dezember l986 (LSV) eingeteilt.

A. Bouzonen Abkülzunq

2

- Dorfkernzone
- Wohnzone 2 Geschosse
- Wohnzone 3 Geschosse
- Wohn- und Gewerbezone 3 Geschosse
- Kur- und Sportzone A, B und C
- Hotel- und Touristikzone
- Speziolzone Mottli
- lntensiverholungszone I

- lntensiverholungszone 2
- Zone Erschliessung Stoos
- Zone Bohntrosse
- Tunnelzone
- Zone für öffentliche Bouten und Anlo-
gen

B. Weitere Nutzunqszonen
- Abbou- und Rekultivierungszone
- Ablogerungszone
- Wintersporlzone
- Zone temporöre Bouorbeiten

C. Nicht Bouzonen
- Londwirtschoftszone

D. Schulzzonen
- Noturschutzzone
- Londschoflsschutzzone

E. Reserveqebiel
- Reservegebiet
- Übriges Gemeindegebiet
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Gemeinde Moßchoch, zonenplonergönzung Slondseilbohn Stoos

2 Die verschiedenen Zonen sind in den Plönen verbindlich dorgestellt:

- Bouzonen (A)
- Weitere Nutzungszonen *) (B)

- Nicht-Bouzonen *) (C)
- Schutzzonen *) (D)
- Übriges Gemeindegebiet -) (E)

- Weitere Nulzungszonen (B)

- NichtBouzonen (C)
- Schutzzonen (D)
- Übriges Gemeindegebiet (E)

*) Soweit sie sich innerholb des Zonenplonperimeters befinden

3 Diese Plöne sind Bestondleile des Boureglementes: sie können in der
Gemeindekonzlei eingesehen werden. Die mil dem Boureglement obge-
gebenen verkleinerten Zonenplöne sind nicht rechtsverbindlich.

4 Die Empfindlichkeilsstufen der einzelnen Zonen gemöss Lörmschulzver-
ordnung (LSV) sind ouch in den Zonenplönen und in der Tobelle der
Grundmosse Art. 75 BouR oufgeführt.

Art.74o
Zone Erschliessung Stoos

I Die Zone Erschliessung Stoos (ZES) ist für die Errichtung der Stondseil-
bohn-Bergstotion (Hinteres Schlottli-Stoos) mil Montelnutzungen bestimmt.

2 Zulössige Montelnutzungen sind nebst den betriebsnolwendigen Ein-
richiungen für die Stondseilbohn ouch: Büros, lnformotionsscholfer von
touristischen lnstitutionen. dem Tourismus zugeordnete Betriebe wie Restou-
ront, Sportgeschöft. Verkoufsgeschöfle und dergleichen. Zudem sind Bou-
ten und Anlogen zulössig, die der Ver- und Enlsorgung des Stoos dienen
oder zur Erfüllung onderer öffentlicher Aufgoben der Gemeinde wie Werk-
diensl, Schodenwehr erforderlich sind.

3 Wohnungen sind nur für betriebsnolwendig on den Stondort gebunde-
nes Personol gestotlet.

4 Technisch bedingte Aufbouten können die Geböudehöhe überschrei-
ten

3
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Gemeinde Moßchoch, Zonenplonergönzung Siondsellbohn Sloos 4

Aft.74b
Zone Bohnfrosse

I Die Zone Bohntrosse (ZBT) dient der Sicherung des Trosses der Stondseil-
bohn.

2 lnnerholb der Zone Bohntrosse sind nur die nötigen Bouten und Anlo-
gen für die Stondseilbohn, Ver- und Entsorgungsleitungen (Konolisotion,
Kommunikotion usw.) sowie Druckleitungen für die Wosserkroftnutzung zu-
lössig.

furt.74c
Tunnelzone

l. Die Tunnelzone dient der Sicherung der Tunnelstrecke. Allföllige oberir-
dische Bouten und Anlogen dürfen bis mox. 3 m unter dos gewochsene
Terroin reichen.

2. lnnerholb der Tunnelzone sind nur die nötigen Bouten und Anlogen für
die Stondseilbohn, Ver- und Entsorgungsleitungen (Konolisotion, Kommuni-
kotion usw.) sowie Druckleitungen für die Wosserkroftnutzung zulössig.

Art.75

Tobelle der Grundmosse (BouR)

ln den einzelnen Zonen gelten die folgenden Überbouungsmosse, Emp-
findlichkeitsstufen und lmmissionsgrode. Dovon obweichende Aufstufun-
Qen für lörmbelostete Gebiete sind in den Zonenplönen entholten.
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Legende: x lriffi zu; mossgebend bzlv. erforderlich ms mössig slörend
- triffi nichi zu; nicht mossgebend bzw. nicht erforderlich ns nichl störend* gem-Art. 63 BouR** Geböude- und Firsihöhe dürfen in den Wohnzonen on Honglogen mil einer Hongneigung übet 25% um mox. 2 m erhöht werden, mossgebend isl der gewochsene

Boden und zwor ouf der Folllinie des Honges im Schwerpunkt des Geböudes.

Die Vorschriften fÜr die weiteren Nutzungszonen (Abbou- und Rekullivierungszone, Ablogerungszone und Wintersportzone) sind in Art. 76-78 BouR eniholten. (t



Gemeinde Morschoch, Zonenplonergönzung Stondseilbohn Stoos

4 Alle Skiwege und Skipisten sowie StrossenÜbergönge sind durch die
Skilift- und Bohnunternehmungen entschödigungslos so hezurichten und zu
unterholten, doss sie wöhrend der Wintersoison gefohrlos befohren und
benutzl werden können.

5 Der für die Skiwege und Skipisten beonspruchte Boden dorf so longe
nicht gedüngt werden, ols er für die Ausübung des Wintersports gebroucht
wird.

6 Dort. wo Bouzonen durch die Wintersportzone überlogert werden, konn
die Ausnützung des überlogerten Gebietes ouf dos nicht überlogerte Ge-
biet innerholb der Bouzone verlogert werden.

Art. Slo
Zone lemporöre Bouorbeilen

I Die Zone lemporöre Bouorbeiten (ZBA) ist eine überlogernde Zone. Sie

regelt Gebiete mit lemporören Bouorbeiten, in welchen noch Beendigung
der Bouorbeiten wieder ousschliesslich die Regelungen der Grundnuf-
zungszone gelten.

2 Erdverschiebungen (Aufschüttungen. Abgrobungen) im Rohmen von
Bouprojekten sind zulössig.

3 lnnerholb der Zone temporöre Bouorbeiten sind Bouten und Anlogen
die der Grundnutzungszone widersprechen nicht zulössig.

4 Noch Ferligsiellung der Stondseilbohn müssen olle Flöchen mit der
Grundnutzung Wold, die für den Unterholl der Bohn nicht nolwendig sind,
oufgeforstet werden.

6
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